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SATZUNG über die BENUTZUNG DER 
KINDERTAGESSTÄTTEN /  
KINDERKRIPPEN 
Aufgrund von § 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – in der Fassung vom 11. September 2012  
(BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert am 30. Oktober 2017 BGBl. I 3618) 
und §§ 31 ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs 
(HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698) und der §§ 5, 19, 20, 
51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fas-
sung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am  
15. September 2016 (GVBl. S. 167), §§ 1 ff des Gesetzes über kommu-
nale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 
134), zuletzt geändert am 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618)) hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell in ihrer Sitzung am  
21. Juni 2018 nachstehende Änderung zur Satzung über die Erhebung 
von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtun-
gen für Kinder in der Gemeinde Eichenzell beschlossen: 
 

2. Änderung der Satzung über die Benutzung  
der Kindertagesstätten und Kinderkrippen 

der Gemeinde Eichenzell 
 
§ 1 TRÄGER UND RECHTSFORM 
Die Kindertagesstätten/Kinderkrippen werden von der Gemeinde  
Eichenzell als öffentliche Einrichtung unterhalten. Durch ihre Inan-
spruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-
rechtliches Benutzungsverhältnis. 
 
§ 2 AUFGABEN 
Die Aufgaben der Kindertagesstätten/Kinderkrippen bestimmen sich 
nach § 26 HKJGB. Sie umfassen: 
(1) Die Kindertagesstätten/Kinderkrippen haben einen eigenständi-
gen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Er ergänzt und unterstützt die 
Erziehung des Kindes in der Familie und soll die Gesamtentwicklung 
des Kindes durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bil-
dungsangebote fördern. Seine Aufgabe ist es insbesondere, durch dif-
ferenzierte Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche 
Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu 
fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben. 
(2) Für die Erziehungs- und Bildungsarbeit in den Kindertagesstät-
ten/Kinderkrippen sind die Träger unter Mitwirkung der Eltern verant-
wortlich. 
 
§ 3 KREIS DER BERECHTIGTEN  
Die Kindertagesstätten/Kinderkrippen stehen grundsätz-
lich allen Kindern, die in der Gemeinde Eichenzell ihren 
Wohnsitz (Hauptwohnung im Sinne des Hess. Meldegeset-
zes) wie folgt offen: 
 
1. a) In Kinderkrippen für Kinder ab 1 Jahr bis zum vollendeten  

     3. Lebensjahr 
b) In altersübergreifenden Gruppen ab dem 2. Jahr bis zum        
     Schuleintritt 
c) In Kindertagesstätten ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt 

2. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme auf einen Betreuungsplatz in 
einer bestimmten Einrichtung der Gemeinde Eichenzell besteht 
nicht.  

3. Die Platzvergabe für Kinder vom 1. bis zum vollendeten  
3. Lebensjahr erfolgt nach Geburtsdatum der Kinder. 

4. Wenn die amtlich festgelegte Höchstbelegung der jeweiligen 
Kindertagesstätte/Kinderkrippe erreicht ist, können weitere Auf-
nahmen erst nach Freiwerden von Plätzen erfolgen. 

5. Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden werden nicht 
aufgenommen. Im Zweifel entscheidet ein Arzt, der von der Ge-
meinde im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten  
benannt wird. 

6. Kinder, deren körperliche und geistige Verfassung eine besonde-
re Betreuung erfordert, werden nach Antragsgenehmigung 
durch den Landkreis Fulda, Fachdienst Behindertenhilfe, nach 
vorheriger Untersuchung durch einen Arzt am Gesundheitsamt 
des Landkreises und nach Absprache mit der Gemeinde in eine 
Integrativgruppe aufgenommen. 

§ 4 BETREUUNGSZEITEN  
(1)  Die Kindertagesstätten/Kinderkrippen der Gemeinde Eichenzell    
sind wie folgt geöffnet: 

Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Freitag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
 

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit Randzeiten morgens Mo.-Fr. von 
7.00 Uhr bis 7.30 Uhr und nachmittags Mo.- Do. 16.30 Uhr bis 17.00 
Uhr und Fr. bis 16.30 Uhr gegen Gebühr in Anspruch zu nehmen. Dafür 
stehen in der Gemeinde Eichenzell zur Zeit drei Kitas zur Verfügung:  
Die Tagesrandzeitbetreuung für: 
1. die Kita in Löschenrod und die Kitas Generationenhaus  

„Riedrainmäuse“ und „Sternschnuppe“ in Eichenzell (zuständi-
ge Grundschule Eichenzell) findet ausschließlich in der Kinderta-
gesstätte „Sternschnuppe“ statt. 

2.  für die Kitas Kerzell und Rothemann sowie für die Ortsteile Bü-
chenberg und Döllbach (zuständige Grundschule Hattenhof) fin-
det ausschließlich in der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in 
Rothemann statt. 

3.  für die Kitas Lütter, Rönshausen und  Welkers (zuständige 
Grundschule Lütter) findet ausschließlich in der Kindertagesstät-
te „Schneckenhaus“ in Rönshausen statt. 

Die Plätze werden unterschieden in: 
• Ganztagesplätze (ganz bzw. anteilig gebührenpflichtig) 
• Gebührenfreie Vormittagsplätze (Mo.-Fr. 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr) 

für Kinder ab drei Jahren bis Einschulung 
• Gebührenpflichtige Vormittagsplätze für Krippenkinder und U3 

Kinder (Mo.-Fr. 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr) 
• Gebührenpflichtige Nachmittagsplätze (Mo.-Do. 13.00 Uhr bis 

16.30 Uhr, Fr. 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr) 
(2) Während der gesetzlich festgelegten Sommerferien in Hessen 
kann jede Kindertagesstätte/Kinderkrippe bis zu 3 Wochen geschlos-
sen werden. Zwischen Weihnachten und Neujahr jeden Jahres bleiben 
die Kindertagesstätten/Kinderkrippen geschlossen. 
(3) Wenn das Betreuungspersonal zu Arbeitsgemeinschaften, Fortbil-
dungsveranstaltungen usw. einberufen wird, bleiben die Kindertages-
stätten/Kinderkrippen an diesen Tagen ebenfalls geschlossen. 
(4) Bekanntgaben erfolgen durch Veröffentlichung in den „Eichenzel-
ler Nachrichten” und durch Aushang in den Kindertagesstätten/Kin-
derkrippen.  
 
§ 5 AUFNAHME 
1. Die Platzvergabe erfolgt nach vorheriger schriftlicher Anmel-

dung durch die Gemeindeverwaltung. 
2. Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten diese 

Satzung und die Gebührensatzung der Gemeinde Eichenzell an. 
3. Für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in eine Kinderta-

gesstätte sowie für die Erhebung der Benutzungsgebühr, für in-
terne Verwaltungsvorgänge und nach gesetzlichen Vorgaben, 
werden personenbezogene Daten in automatisierten Dateien 
gespeichert. Diese Daten werden vertraulich behandelt und aus-
schließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben weiterverwen-
det. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die Hessische 
Gemeindeordnung (HGO), das Hessische Kommunalabgabenge-
setz (KAG), das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch 
(HKJGB), das XII. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII.), das Hessi-
sche Datenschutzgesetz (HDSG), die EU-Datenschutzverordnung 
2018 (DSGVO) Kapitel 2 Art. 5-8, sowie diese Satzung.  

 Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die Betroffe-
nen über die Aufnahme der personenbezogenen Daten in auto-
matisierte Dateien unterrichtet. 

 Zur Anmeldung des/der Kinder/Kinder ist eine Zustimmung der 
Erziehungsberechtigen zur Speicherung ihrer Daten und der Da-
ten des/der Kindes/Kinder für die Dauer der gesetzlich vorge-
schriebenen Aufbewahrungsfrist gem. EU Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) 2018 notwendig. 

4. Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in der Kindertagesstät-
te/Kinderkrippe ärztlich untersucht werden. Die Untersuchung 
ist durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses bei der Aufnahme 
nachzuweisen.  

5. Kinder aus Familien, in denen ansteckende Krankheiten vorkom-
men, dürfen die Kindertagesstätte/Kinderkrippe nur besuchen, 
wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt 
wird.

Amtliche Bekanntmachungen
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§ 6 PFLICHTEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 
1. Es wird erwartet, dass die Kinder die Kindertagesstätte/Kinder-

krippe regelmäßig besuchen; sie sollen spätestens bis 09.00 
Uhr eintreffen. 

2. Die Kinder sind sauber zu waschen und reinlich zu kleiden. 
3. Die Erziehungsberechtigten übergeben die Kinder zu Beginn der 

Betreuungszeit den Erzieherinnen/Erziehern und holen sie nach 
Beendigung der Betreuungszeit bei den Erzieherinnen/Erziehern 
in den Kindertagesstätten/Kinderkrippen wieder ab. 

 Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme 
der Kinder in dem Kindergartengebäude. Sie endet mit der Über-
nahme der Kinder durch die Eltern oder abholberechtigten Per-
sonen beim Verlassen des Kindergartengebäudes. Bei Kindern, 
die den Nachhauseweg alleine antreten, endet die Aufsichts-
pflicht ebenfalls mit Verlassen des Kindergartengebäudes.  

 Sollen Kinder die Kindertagesstätte vorzeitig verlassen oder den 
Heimweg allein bewältigen, bedarf es zuvor einer schriftlichen 
Erklärung der Erziehungsberechtigten gegenüber der Kinderta-
gesstättenleitung. Die Erziehungsberechtigten benennen schrift-
lich die Abholberechtigten der Kinder bei der Aufnahme in die 
Kindertagesstätte/Kinderkrippe. Diese Erklärung kann widerru-
fen werden. Das Betreuungspersonal ist nicht verpflichtet die 
Kinder nach Hause zu bringen. 

4. Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten des Kin-
des oder in der Wohngemeinschaft des Kindes sind die Erzie-
hungsberechtigten zu unverzüglicher Mitteilung an die Kinder-
tagesstätten-/Kinderkrippenleitung verpflichtet. In diesen Fällen 
darf die Kindertagesstätte/Kinderkrippe erst wieder besucht 
werden, wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
vorliegt. Ebenso sind die Erzieherinnen/Erzieher berechtigt im 
Krankheitsfall die Erziehungsberechtigten zu benachrichtigen 
und eine Abholung der Kinder zu verlangen. 

5. Das Fehlen des Kindes ist unverzüglich der Kindertagesstätten-
leitung mitzuteilen. 

6. Die Erziehungsberechtigten haben die Satzungsbestimmungen 
mit Gebührensatzung einzuhalten und insbesondere die Gebüh-
ren zu entrichten. 

 
§ 7 PFLICHTEN DER KINDERTAGESSTÄTTENLEITUNG 
1. Die Kindertagesstätten-/Kinderkrippenleitung gibt den Erzie-

hungsberechtigten der Kinder wöchentlich einmal in einer 
Sprechstunde Gelegenheit zu einer Aussprache. 

2. Treten die im Bundesseuchengesetz vom 18. Juli 1961 (BGBl. I S. 
1012, ber. BGBl. I S. 1300, z. Z. i. d. F. v. 19.12.1986, BGBl. I S. 
2555) genannten Krankheiten oder ein hierauf gerichteter Ver-
dacht auf, so ist die Kindertagestättenleitung verpflichtet, unver-
züglich die Gemeinde und gleichzeitig das Gesundheitsamt zu 
unterrichten und dessen Weisungen zu befolgen. 

 
§ 8 ELTERNVERSAMMLUNG UND ELTERNBEIRAT 
Für die Einberufung einer Elternversammlung und Wahl des Elternbei-
rates nach § 27 HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbu-
ches) wird Näheres durch die Satzung über Elternversammlung und 
Elternbeirat bestimmt. 
 
§ 9 VERSICHERUNG 
1. Die Gemeinde versichert auf ihre Kosten alle Kinder gegen Sach-

schäden.  
2. Gegen Unfälle in den Kindertagesstätten/Kinderkrippen sowie 

auf dem Hin- und Rückweg sind die Kinder gesetzlich versichert. 
 
§ 10 BENUTZUNGSGEBÜHREN 
Für die Benutzung von Kindertagesstätten/Kinderkrippen wird von 
den gesetzlichen Vertretern der Kinder eine im Voraus zahlbare Benut-
zungsgebühr nach Maßgabe der jeweils gültigen Gebührensatzung 
zu dieser Satzung erhoben. 
 
§ 11 ABMELDUNG 
1. Abmeldungen sind nur zum Schluss eines Kalendermo-

nats möglich; sie sind 14 Tage vorher der Gemeinde-
verwaltung schriftlich mitzuteilen. 

2. Bei Fristversäumnis ist die Gebühr für einen weiteren Monat zu 
zahlen. 

3. Wird die Satzung nicht eingehalten oder entsteht durch das Ver-
halten des Kindes eine für den Betrieb der Kindertagesstät-
te/Kinderkrippe unzumutbare Belastung, so kann das Kind vom 
weiteren Besuch der Kindertagesstätte/Kinderkrippe ausge-
schlossen werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Gemein-

devorstand. Der Ausschluss gilt als Abmeldung.  
4. Sofern die Kinder mehrere Male oder ununterbrochen mehr als 

zwei Wochen ohne Begründung vom Besuch der Kindertages-
stätte/Kinderkrippe fernbleiben, können sie durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem Erziehungsberechtigten vom weiteren 
Besuch ausgeschlossen werden. Für eine Neuanmeldung gilt § 3 
Abs. 2 dieser Satzung. 

5. Werden die Gebühren dreimal nicht ordnungsgemäß bezahlt, so 
erlischt das Anrecht auf den bisher eingenommenen Platz. 

 
§ 12 IN-KRAFT-TRETEN 
Die 2. Änderung der Satzung tritt am 1. August 2018 in Kraft. Gleich-
zeitig wird die Betreuungssatzung vom 13.12.2012 außer Kraft ge-
setzt. 
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Eichenzell 
Dieter Kolb 
Bürgermeister  (Siegel) 
 

GEBÜHRENSATZUNG zur Satzung über 
die BENUTZUNG DER KINDERTAGES-
STÄTTEN UND KINDERKRIPPEN 
Aufgrund der §§ 25, 26, 27, 31 des Hessischen Kinder- und Jugendhil-
fegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 2015 
(GVBl. S. 366) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I  
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), 
§§ 1-6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung 
vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) sowie §§ 22, 22a, 90 des 
Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015, 
BGBl. I S. 1802) und der 1. Änderung der Gebührensatzung zur Sat-
zung über die Benutzung der Kindertagesstätten und Kinderkrippen 
der Gemeinde Eichenzell vom 13. September 2012 sowie der 2. Ände-
rung vom 24.07.2014 und der 3. Änderung vom 18.11.2016 hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell in ihrer Sitzung am 
21.06.2018 nachstehende 4. Änderung der Gebührensatzung be-
schlossen: 
 

Gebührensatzung zur Satzung  
über die Benutzung der  

Kindertagesstätten und Kinderkrippen 
der Gemeinde Eichenzell 

 
§ 1 ALLGEMEINES 
1. Für die Benutzung der Kindertagesstätten/Kinderkrippen haben 

die gesetzlichen Vertreter der Kinder Benutzungsgebühren zu 
entrichten (vgl. § 10 der Benutzungssatzung). Mehrere Gebüh-
renpflichtige haften als Gesamtschuldner. Die Benutzungsge-
bühren gliedern sich in  

 a) die Betreuungsgebühr, 
 b) das Verpflegungsentgelt 
 Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, 

nicht nur vorübergehend getrennt, ist der Elternteil gebühren-
pflichtig, dem die elterliche Sorge vom Familiengericht ganz 
oder teilweise übertragen ist. Ist eine solche Entscheidung nicht 
erfolgt und besteht in diesen Fällen eine gemeinsame elterliche 
Sorge, ist der Elternteil gebührenpflichtig, der Kindergeld oder 
dem Kindergeld gleichstehende Leistungen nach dem Bundes-
kindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.02.2005 (BGBl. I S. 458), zuletzt geändert durch Art. 4 des Ge-
setzes vom 24.03.2006 (BGBl. I. S. 558) oder nach dem Einkom-
mensteuergesetz in der Fassung vom 19.10.2002 (BGBl. I  
S. 4210, 2003 I S.179), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 28.04.2006 (BGBl. I S. 1095), erhält. 
Sobald dieser Elternteil nicht termingerecht zahlt, 
wird der andere Elternteil gebührenpflichtig. 

 
2. Die Betreuungsgebühr ist für den Besuch der Kindertagesstät-

te/Kinderkrippe zu entrichten. 
3. Die Betreuungsgebühr ist stets für einen vollen Monat zu ent-

richten.
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4. Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes am 
Essen in der Kindertagesstätte/Kinderkrippe in Höhe der tat-
sächlichen Kosten erhoben. 

 
§ 2 Betreuungsgebühren 
Für die Nutzung der Kindertagesstätten und Kinderkrippen 
der Gemeinde Eichenzell werden nachstehende Betreu-
ungsgebühren ab dem 01. August 2018 je Kind und Monat 
festgelegt: 
1. Krippenbetreuung für Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren 
1.1  Ganztagsbesuch mit durchgehender Mittagsbetreuung für das   
 Einzelkind  175,00 € 
 Ganztagsbesuch mit durchgehender Mittagsbetreuung für  
 Geschwisterkinder  145,00 € 
1.2  Vormittagsbesuch 7.30 Uhr – 12.30 Uhr für das Einzelkind   
  120,00 € 
1.3  Vormittagsbesuch 7.30 Uhr – 12.30 Uhr für das Geschwisterkind 
  107,50 € 
1.4  Nachmittags Mo.-Do. 13.00 Uhr – 16.30 Uhr (Fr. – 15.30 Uhr) 
  für das Einzelkind  97,50 € 
1.5  Nachmittags Mo.-Do. 13.00 Uhr – 16.30 Uhr (Fr. – 15.30 Uhr)  
 für Geschwisterkinder  85,00 € 
1.6  Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Fr. ab 7.00 Uhr    
 – 7.30 Uhr  20,00 € 
 Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Do ab 16.30 Uhr 
 – 17.00 Uhr  30,00 € 
 und Fr. ab 15.30 Uhr- 16.30 Uhr  
 
2. Tagesstättenbetreuung für Kinder im Alter von 2 bis 3 
Jahren 
2.1  Ganztagsbesuch mit durchgehender Mittagsbetreuung  
 für das Einzelkind  115,00 € 
2.2  Ganztagsbesuch mit durchgehender Mittagsbetreuung  
 für Geschwisterkinder  90,00 € 
2.3  Vormittagsbesuch 7.30 Uhr - 12.30 Uhr für das Einzelkind   
 85,00 € 
2.4  Vormittagsbesuch 7.30 Uhr - 12.30 Uhr für Geschwisterkinder   
 60,00 € 
2.5  Nachmittags Mo.-Do. 13.00 Uhr – 16.30 Uhr (Fr.- 15.30 Uhr)  
 Einzelkind  72,50 € 
2.6  Nachmittags Mo.-Do. 13.00 Uhr – 16.30 Uhr (Fr.-15.30 Uhr)  
 Geschwisterkinder  60,00 € 
2.7  Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Fr. ab 7.00 Uhr   
 – 7.30 Uhr  20,00 € 
 Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Do. ab 16.30  Uhr 
 – 17.00 Uhr  30,00 € 
 und Fr. ab 15.30 Uhr- 16.30 Uhr  
 
3. Tagesstättenbetreuung für Kinder im Alter von 3 Jahren 
bis zum Schuleintritt  
3.1  Ganztagsbesuch mit durchgehender Mittagsbetreuung   
 für das Einzelkind  172,60 € 
3.2  Ganztagsbesuch mit durchgehender Mittagsbetreuung  
 für Geschwisterkinder  162,60 € 
3.3  Vormittagsbesuch ist von 7.30 Uhr – 13.30 Uhr  135,60 €  
3.4  Vormittagsbesuch für Geschwisterkinder ist von 7.30 Uhr    
 – 13.30 Uhr  125,60 € 
3.5 Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Fr. ab 7.00 Uhr –   
 7.30 Uhr  20,00 € 
 Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Do ab 16.30 Uhr 
 – 17.00 Uhr  30,00 € 
 und Fr. ab 15.30 Uhr- 16.30 Uhr  
 
4. Freistellung bzw. Ermäßigung von Benutzungsgebühren 
4.1  Soweit das Land Hessen der Gemeinde Eichenzell jährliche  
 Zuweisungen für die Freistellung von Benutzungsgebühren ge-  
 währt, gilt für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab   
 dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt für die   
 Erhebung von Benutzungsgebühren folgendes: 

a) Benutzungsgebühren nach § 2 dieser Satzung werden für die 
Betreuung von Kindern dieser Altersgruppe (drei Jahre bis Schul-
eintritt gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 und 4 HKJGB) und Geschwisterkin-
dern für den Zeitraum 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr nicht erhoben. Ge-
gebenenfalls kann die Gebührenbefreiung auf Antrag beim Ge-
meindevorstand auf einen anderen Zeitraum fallen. 

 
b) Benutzungsgebühren für die Ganztagsbetreuung nach § 2 (3) 
dieser Satzung werden für Kinder im Alter von 3 Jahren bis 
Schuleintritt wie folgt erhoben: 
-Ganztagsbetreuung mit durchgehender Mittagsbetreuung  
für das Einzelkind  20,00 € 
 
c) Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Fr. ab 7.00 Uhr 
– 7.30 Uhr  20,00 € 
Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Do. ab 16.30 Uhr 
–  17.00 Uhr  30,00 € 
und Fr. ab 15.30 Uhr- 16.30 Uhr  
 

4.2  Besuchen gleichzeitig zwei oder mehr Kinder einer Familie  
 (Geschwisterkinder) eine Kindertagesstätte/Kinderkrippe der         
 Gemeinde, entfällt die Betreuungsgebühr für das älteste Kind.   
 Kinder in der Krippe (1-2 Jahre) können nicht von der   
 Gebühr befreit werden. 
 
§ 3 VERPFLEGUNGSENTGELT 
1. Das Verpflegungsentgelt wird kostendeckend erho-

ben. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes wird in den 
Eichenzeller Nachrichten, auf der Homepage (www.ei-
chenzell.de) und durch Aushang in den Kindertages-
stätten öffentlich bekannt gegeben. 

2. Wird das Verpflegungsentgelt trotz erfolgtem Mahnverfahren 
nicht gezahlt, kann das Kind von der Teilnahme an der Mittags-
verpflegung ausgeschlossen werden. 

 
§ 4 GEBÜHRENABWICKLUNG 
1. Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur 

durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird das Kind nicht abge-
meldet, so ist die Gebühr auch dann zu zahlen, wenn das Kind 
der Kindertagesstätte/Kinderkrippe fernbleibt. Bei einem Aus-
scheiden vor dem Monatsende ist die Gebühr bis zum Ende des 
Monats zu zahlen. 

2. Die Benutzungsgebühr ist am 15. eines Monats für den laufen-
den Monat fällig und an die Gemeindekasse zu überweisen.  

3. Die Gebühr ist bei vorübergehender Schließung der Kindertages-
stätte/Kinderkrippe (z.B. Ferien, Feiertage) weiterzuzahlen.  

4. Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die 
Kindertagesstätte/Kinderkrippe über einen Zeitraum von mehr 
als 6 Wochen nicht besuchen, entfällt die Gebührenentrichtung 
für die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit. Für ange-
brochene Monate ist jeweils die volle Gebühr zu zahlen. 

5. Über Stundung, Niederschlagung und Erlass entscheidet der Ge-
meindevorstand nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 der Hauptsatzung 
der Gemeinde Eichenzell. 

6. Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des 
Kontos gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 

 
§ 5 GEBÜHRENÜBERNAHME 
In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Übernah-
me der Betreuungsgebühren beim zuständigen Landkreis Fulda, Fach-
dienst Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt, beantragt werden. 
Für das Mittagessen können Eltern einen Zuschuss nach § 28 Absatz 6 
SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe) beim Amt für Arbeit und 
Soziales (Landkreis Fulda) beantragen. Bei Genehmigung der Leistung 
verringert sich der Eigenanteil auf 1,00 Euro pro Mittagessen.  
 
§ 6 VERFAHREN BEI NICHTZAHLUNG 
Rückständige Benutzungsgebühren werden im Verwaltungszwangs-
verfahren beigetrieben.  
 
§ 7 IN-KRAFT-TRETEN  
Die 4. Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kin-
dertagesstätten tritt am 1. August 2018 in Kraft. Gleichzeitig wird die 
Gebührensatzung vom 18. November 2016 außer Kraft gesetzt. 
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Eichenzell  
Dieter Kolb 
Bürgermeister  ( Siegel )



Eichenzell – 9 – Nr. 28 / 2018

Leerung der Abfallbehälter bei  
Baustellen 

Laut Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den 
Landkreis Fulda sind die Abfallbehälter am Tag der Leerung an dem 
zur Fahrbahn liegenden Rand des Gehweges, bzw. wenn kein Gehweg 
vorhanden ist, am äußersten Fahrbahnrand, bei Aufforderung auch 
am gegenüberliegenden Grundstück, für die Entleerung bereitzustel-
len. Aus aktuellem Anlass bitten wir alle Grundstückseigentümer, dass 
in besonderen Fällen, z. B. auch wenn die Durchfahrt einer Straße, we-
gen einer Baustelle nicht möglich ist, die Müllgefäße so aufzustellen 
sind, dass sie von den Abfuhrfahrzeugen angefahren werden können. 
 
In manchen Fällen ist es notwendig, die Abfallgefäße vor 
der Baustelle aufzustellen. 
Wir bitten um Verständnis für diese kurzzeitigen Unannehmlichkeiten. 

Schiedsamt 
Wichtige Mitteilung 
Der Schiedsmann hat keine festen Sprechzeiten.  
Eine persönliche Vorsprache ist ausschließlich 
nach telefonischer Terminvereinbarung im 
Sitzungszimmer des Eichenzeller Schlösschens, 
nicht aber unter der Privatanschrift des Schieds-
mannes möglich.  
Bitte beachten Sie, dass der Schiedsmann ehrenamtlich tätig ist und 
tagsüber seinem Beruf nachgeht. Hinterlassen Sie bitte ggf. eine tele-
fonische Nachricht auf der Mailbox, der Schiedsmann wird Sie zurück-
rufen, sobald es ihm zeitlich möglich ist. Sie können auch immer eine 
E-Mail an schiedsmann@stefan-merten.de senden. Das Schieds-
amt leistet keine Rechtsberatung, sondern ist eine Schlichtungsstelle. 
Für Rechtsberatungen wenden Sie sich bitte an die Rechtsanwalt-
schaft oder an das Amtsgericht Fulda,  Tel.: (0661) 924-2390 (Rechts-
beratungsstelle). Wir bitten um Beachtung!

Aus dem Rathaus

Dem Eichenzeller Heimatmuseum wurde am 1. Juli eine besondere 
Ehre zuteil: Margareta Greif, 1926 geboren und wohnhaft in Ebers-
burg-Ried, trat an die Museumsleitung mit dem Wunsche heran, ihre 
vor vielen Jahren dem Gründer des Museums, Artur Spiegel, überlas-
senen Exponate zu besichtigen. 
 
Die gemeinsam mit ihrer Tochter und einer Freundin getätigte Füh-
rung von Adolf Penzel und Norbert Hahnel brachte gleich mehrere 
Überraschungen zutage: So konnten in den Schätzen des Heimatmu-
seums nicht nur einige aus den Kriegsjahren stammende Dokumente 
von Frau Greif entdeckt werden, sondern auch die Wiege, in der sie als 
Baby gelegen hatte. Die Begegnungen mit solcherlei Knotenpunkten 
ihres langen erfüllten Lebens rührten nicht allein die vor Erinnerungen 
sprühende Dame sondern auch die anwesenden Beteiligten an, so 
dass sich beim herzlichen Abschied voneinander alle als reich Be-
schenkte fühlen durften. 
Das Team vom Eichenzeller Heimatmuseum wünscht Margareta Greif 
von Herzen alles Gute, Gesundheit und einen stets von Zufriedenheit 
geprägten Rückblick auf ihr Leben! Und selbstverständlich stehen ihr 
die hiesigen Museumstüren auch künftig jederzeit offen! 
 

Norbert Hahnel 
Leiter des Heimatmuseums 

Heimatmuseum Eichenzell 
Ehrwürdiger Besuch im Eichenzeller Heimatmuseum

Margareta Greif (2. von links) mit ihrer Tochter (rechts außen), deren 
Freundin (Mitte) und Adolf Penzel (links außen) mit der von Frau 
Greif wiedererkannten Wiege, in der sie als Baby gelegen hatte.

Ehe- und Altersjubilare 

Wir gratulieren unseren Jubilaren vom 28.06.2018 bis 11.07.2018 
 
75. Geburtstag 
Josef Kropp, Kerzell 
 
80. Geburtstag 
Hannelore Dörr, Eichenzell 
Luise Schreiner, Rönshausen 
Erich Bug, Eichenzell 
 
85. Geburtstag 
Hilda Strom, Lütter 
 
Goldene Hochzeit 
Sybille und Dietmar Kosowski, Lütter 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Eichenzell 
wünscht allen Geburtstagskindern und Ehejubilaren viel 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen! 

Pässe und Ausweise 

Bei der Gemeindeverwaltung Eichenzell sind Personalausweise, die 
bis zum 27.06.2018 und Reise-
pässe, die bis zum 20.06.2018 
beantragt wurden, eingetroffen. 
 
Die Ausweisdokumente können 
während der Öffnungszeiten im 
Bürgerbüro der Gemeindeverwal-
tung Eichenzell abgeholt werden. 
Bitte bringen Sie die alten Aus-
weisdokumente – falls noch nicht abgegeben – beim Abholen mit. 

 © Photocreo Bednarek  / stock.adobe.com
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Erschließung von Neubaugebieten 

„Auf der Eller / Lache II“ Rönshausen 
Die Erschließungsarbeiten haben begonnen. Zurzeit wird der Boden 
abgetragen und die Baustraße hergestellt. Im Anschluss daran, begin-
nen die Arbeiten zum Verlegen des Kanals. Mit Fertigstellung der ent-
sprechenden Baureife der Grundstücke wird bis Ende November 2018 
gerechnet. Alle zu vergebenen Grundstücke sind vermarktet. 
  
„Lange Äcker“ Löschenrod 
Aktuell werden die Abwasser-/Regenwasserkanäle verlegt, parallel 
dazu werden die Übergabeschächte auf den Grundstücken installiert. 
Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte August 2018 andau-
ern. Im Anschluss daran, werden die Straßenbauarbeiten durchge-
führt und die Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Kommunikation) 
verlegt. Ursprünglich sollte die Erschließung Ende September 2018 

fertiggestellt sein. Auf Grund der Auslastung der Baufirmen wird sich 
dies bei bauoffenem Wetter leider auf Ende Oktober verzögern. Bau-
anträge können jedoch ab dem 13.08.2018 bei der Gemeinde Eichen-
zell eingereicht werden. Auch hier sind alle Grundstücke vermarktet. 
 
 
„Talgraben“ Rothemann 
Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Talgraben“ sind komplett 
abgeschlossen.  
Die ersten Bauherren beginnen bereits mit ihrem Bauvorhaben. 

Ankauf der Immobilie „Munkenstraße 2+4“ 

Die Gemeinde Eichenzell hat zum 01.07.2018 die Immobilie „Mun-
kenstraße 2+4“ erworben. Das Gebäude wurde zur Abrundung des 
Domänen-Komplexes „Am Hof“ angekauft. Weitere Maßnahmen an 
der Immobilie sind derzeit noch nicht geplant. Die bestehenden Miet-
verhältnisse wurden entsprechend übernommen. 

Aus der Bauabteilung wird berichtet ... 
Aktuelle Baumaßnahmen im Gemeindegebiet Eichenzell

NBG Lange Äcker

NBG Talgraben

NBG Auf der Eller/Lache II

Munkenstr. 2+4
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Beseitigung von Schäden durch Starkregenereignisse 

Durch die Starkregenphasen im April wurden gemeindliche Gräben, 
speziell in den Ortsteilen Rönshausen und Kerzell, zugeschwemmt. 
Die Gräben sowie Rohrdurchlässe werden bzw. wurden durch Fach-
firmen gereinigt. 
Das Eichenzeller Gänsewässerchen war ebenfalls überschwemmt, 
wodurch der Jugendraum, ein Vereinsheim und andere gemeindliche 
Räumlichkeiten überflutet wurden. Zur Beseitigung der Feuchtigkeit 
wurden Trocknungsarbeiten durchgeführt, die nun abgeschlossen 
sind. Weiter wurden Sanierungsarbeiten in den betroffenen Gebäu-
den durchgeführt und mittlerweile abgeschlossen. 

Neue Schrankenanlage für die Eichenzeller Feuerwehr 
Für den Zufahrtsbereich der Eichenzeller Feuerwehr wurde eine 
Schrankenanlage beschafft. Diese war notwendig, da die bisherige 
Polleranlage nicht mehr funktionsfähig war. 
 

Sanierungsarbeiten in Kindertagesstätten 

In den derzeitigen Sommerferien werden Sanierungsarbeiten in den 
gemeindlichen Kindertagesstätten durchgeführt. Neben üblichen 
Grundreinigungen werden teilweise Fußböden erneuert, Küchen sa-
niert und einige Außengelände aufgewertet. 
 

Schrankenanlage
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Aus dem Landkreis 

Der Treffpunkt Aktiv des 
Landkreis Fulda sucht  
Ehrenamtliche für die 
Ausbildung zum / zur  
Integrationslotsen/in 
Der Einsatz von Integrationslotsen soll dazu 
dienen Brücken zwischen Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund zu bauen. 
Freiwillige nehmen die Aufgabe einer/s Mittlers/in und Unterstützer 
zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und der Aufnahmege-
sellschaft wahr. Das Projekt hat das Ziel, Menschen mit Migrations-
hintergrund eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben zu ermöglichen. 
Vorstellbare Einsatzfelder der Integrationslotsen können somit fol-
gende Bereiche sein: Gesundheit, Bildung, Sprache und Erziehung, Be-
rufseinstieg, Arbeitswelt, Finanzen und Vereinseinbindung. Sie haben 
somit die Möglichkeit einen persönlichen Schwerpunkt zu setzen. 
Die Qualifizierung der Integrationslotsen beginnt Anfang September 
2018 und dauert ca. zwei Monate. Die Qualifizierung beinhaltet 8  
Kursabende, die wöchentlich stattfinden (ausgenommen Schulferien) 
und wird in einem Umfang von 32 Unterrichtseinheiten durchgeführt. 
Nähere Angaben zu genauen Kursterminen folgen zeitnah. Der Ein-
satz der Integrationslotsinnen und -lotsen beginnt nachdem die Aus-
bildung absolviert wurde. 

Für den Einsatz als Integrationslotse/in wird eine  
Aufwandsentschädigung gezahlt. 

Sie haben Interesse an der Qualifikation und der Ausübung dieser Tä-
tigkeit oder haben Fragen an uns? Wenden Sie sich gerne an den Treff-
punkt Aktiv des Landkreises Fulda (treffpunkt-aktiv@landkreis-ful-
da.de). Als persönliche Ansprechpartner stehen Ihnen Frau Will unter 
der Nummer 0661/6006-9469 (patricia.will@landkreis-fulda.de) oder 
Frau Fischer 0661/6006-9487 zur Verfügung. 
 

Kreisausschuss 
des Landkreises  
Fulda 
Noch Plätze frei!!! 

Veränderungen in Vereinen erfolgreich gestalten 
Datum: Sa. 25.08.2018 von 09:00 – 13:30 Uhr 
Alter: ab 16 Jahre 
Kosten: kostenfrei 
Teilnehmerzahl: max. 15 Teilnehmer 
Ort: VHS LK Fulda, Gallasiniring 1, 36043 Fulda, Raum E03 
Referent: Prof. Dr. Unger, Hochschule Fulda 
In unseren schnelllebigen Zeiten sind Veränderungen ein Teil des Le-
bens – auch des Vereinslebens. 
Obwohl Veränderungsnotwendigkeiten häufig offensichtlich sind, fal-
len Veränderungen selten leicht und werden oft von Widerständen be-
gleitet. In diesem Workshop lernen Sie Faktoren erfolgreicher Verän-
derungsarbeit kennen und erfahren, wie Sie ein Klima des Wandels 
schaffen sowie Vereinsmitglieder einbinden und motivieren können. 
Auf Grundlage neuro- und sozialpsychologischer Erkenntnisse erhal-
ten Sie Anregungen, wie Widerstände reduziert, das Mitmachpoten-
zial gesteigert und der Veränderungsprozess erfolgreich gestaltet 
werden kann. 
Anmeldungen zu den Seminaren sind zu richten an: 
Kreisausschuss des Landkreises Fulda 
Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt 
Wörthstraße 15, 36037 Fulda 
Tel.: 06 61/60 06-94 91 
E-Mail: treffpunkt-aktiv@landkreis-fulda.de 

 © K.-U. Häßler  / stock.adobe.com

Mit über 30.000 Straßenleuchten bringt die RhönEnergie Fulda 
Licht in die Nacht. Wir sind für Sie ganz einfach unter 
www.re-fd.de/kommunen/strassenbeleuchtung, über 
die Homepage Ihrer Gemeinde oder über die Straßenleuch-
ten-Hotline 0800 0661 300, gebührenfrei, versteht sich. 
 
Wir sorgen für Licht in der Region!

Straßenbeleuchtung defekt?
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Kita St. Jakobus  
in Büchenberg 
„Ein musikalisches Jahr in unse-
rer Kita - wir machen eine Reise 
mit viel Musik!“ 

So lautete unser Jahresthema im Kindergartenjahr 
2017/2018. 

Und schon ist wieder ein ganzes Jahr vergangen. In diesem Jahr ha-
ben wir eine große Liedersammlung, einen „Liederschatz“, zusam-
mengestellt. 

Außer der Musik haben wir 
noch viele schöne Projekte ge-
meinsam erarbeitet und erlebt. 
Es gab sogar eine Chor-AG, wo 
sich Kinder zusätzlich anmel-
den konnten und gemeinsam 
Zeit zum Musizieren hatten. Al-
lerdings war das Lieblingspro-
jekt in diesem Jahr ganz ein-
deutig „Wir gehen in den Wald 
und suchen den Grüffelo!“. Die 
Kinder waren mit so viel Eifer 
dabei, dass das Projekt auch 
den Erzieherinnen einfach nur 
Spaß machen musste. Die Teil-
nahme am Tag der kleinen For-
scher zum Thema: „Entdecke 
was sich bewegt“ hat den Kin-
dern sehr viel Freude bereitet. 
Am Forschen und Experimen-
tieren zeigen die Kinder immer 
wieder großes Interesse. 

Mit den Vorschulkindern haben wir einen schönen Abschlusstag er-
lebt und sie verbringen ihre letzten Tage im Kindergarten. Ein schönes 
Klangspiel wird uns die nächsten Jahre an diesen Vorschuljahrgang 
erinnern.  
„Und so geh` nun deinen Weg ohne Angst und voll Vertrauen …“. 
Dies wünschen wir unseren „Großen“, einen Weg zur und in die Schu-
le ohne Angst und voll Vertrauen auf Gottes Hilfe.  

Nun stehen wir kurz 
vor den Sommerferi-
en und wir Erziehe-
rinnen sind uns si-
cher, dass auch das 
nächste Kindergar-
tenjahr sich span-
nend und aufregend 
gestalten wird.  
Wir freuen uns auf 
neue Kinder und 
wünschen allen Le-
sern einen schönen 
Sommer. 
 
Das Kindergarten-
jahr 2018/2019 star-
tet am 06. August 
2018.  
 
Viele sonnige Grüße 

aus der Kita  
St. Jakobus  

          Büchenberg

Kindergarten-Nachrichten
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Regionalforum 

Entscheidung über 
die Förderwürdig-
keit eines Vorha-
bens im Rahmen 
der LEADERâ Förderung durch das 
Auswahlgremium des Regionalforums 
Fulda Südwest am 18.06.2018 
Am 18. Juni 2018 wurde in der Vorstandssitzung des Regionalforum 
Fulda Südwest e. V. über den Projektantrag „Errichtung eines 
Mehrgenerationenplatzes in Löschenrod“ beraten und vom 
Auswahlgremium der LAG über die Förderwürdigkeit der Vorhaben im 
Rahmen der LEADER-Förderung entschieden. 
Durch Bekanntgabe wird die Öffentlichkeit hiermit informiert, dass 
die Förderwürdigkeit des vorgenannten Projekts vom Entscheidungs-
gremium der LAG bestätigt wurde. 
Die Entscheidung zur Förderwürdigkeit des vorgenannten Projekts 
wurde an die Bewilligungsstelle beim Landkreis Fulda, FD Regional-
entwicklung übermittelt, die nun die Förderfähigkeit des Projekts prü-
fen wird. 
Der Projektantrag „Neugründung eines Friseursalons mit Ar-
beitsplatzschaffung“, über dessen Förderwürdigkeit auf selber 
Sitzung ebenfalls vom Auswahlgremium der LAG beraten und ent-
schieden werden sollte, wurde vor Sitzungsbeginn vom Antragsteller 
zurückgezogen. Eine Entscheidung zur Förderwürdigkeit wurde somit 
nicht getroffen. 

Bereitschaftsdienste 

Notdienst 
Rettungsdienst/Notarzt 112 
Krankentransport (0661) 19222 
Feuerwehr 112 
Gemeindebrandinspektor 
Martin Fischer (06659) 915 0100 
Polizei 110 
Polizeipräsidium Osthessen 
mit Kriminal- u. Polizeidirektion (0661) 105-0 
 

ÄBD Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Hessen 
Tel. (0661) 19292 oder 116 117 
Benötigen Sie ärztliche Hilfe zu sprechstundenfreien Zeiten? 
Zu folgenden Uhrzeiten ist ein Arzt oder eine Ärztin in der 

Bereitschaftsdienstzentrale anwesend: 
Mo, Di, Do 19–7 Uhr, Mi, Fr 14–7 Uhr, 
durchgehend von Sa, 7 Uhr, bis Mo, 7 Uhr. 
 
Die ÄBD-Dispositionszentrale ist hessenweit einheitlich zu 
diesen Uhrzeiten für Sie erreichbar. 
ÄBD-Zentrale am Klinikum Fulda, Pacelliallee 4, 
36043 Fulda 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Tel. (0661) 280 215 151 
Erreichbar außerhalb der zahnärztlichen Sprechzeiten: 
freitags 18 Uhr – montags 8 Uhr 
Mo–Fr 18–8 Uhr am folgenden Tag 
Mi 14 –8 Uhr am folgenden Tag 
 

Apotheken-Notdienst 

Mittwoch, 11. 7. 
Medicum-Apotheke, Fulda-West, 
Flemmingstr. 3-5 , Tel.: (0661) 95 27 91 84 
 
Donnerstag, 12. 7. 
Engel-Apotheke am Frauenberg, Fulda, 
Gerloser Weg 23a , Tel.: (0661) 5 00 61 10 
 
Freitag, 13. 7. 
Apotheke im Zitronenfalter, Fulda-Neuenberg, 
St. Vinzenzstr. 70, Tel.: (0661) 2 42 86 46 
 
Samstag, 14. 7. 
Apotheke im Emaillierwerk, Fulda, 
Am Emaillierwerk 1, Tel.: (0661) 90 15 28 01 
 
Sonntag, 15. 7. 
Schloss-Apotheke, Fulda, 
Heinrichstraße 15, Tel.: (0661) 7 70 88 
 
Montag, 16. 7. 
Marien-Apotheke, Fulda-Horas, 
Niesiger Straße 6, Tel.: (0661) 5 13 28 
 
Dienstag, 17. 7. 
Schloss-Apotheke, Eichenzell, 
Im Streich 6, Tel.: (06659) 40 80 
Florenberg-Apotheke, Fulda-Edelzell, 
Chattenstr. 26, Tel.: (0661) 9 42 93 00 
 
Mittwoch, 18. 7. 
St. Bonifatius-Apotheke, Fulda, 
Bahnhofstraße 7, Tel.: (0661) 2 13 14  
 

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere 

14.07 - 15. 07. 2018 
Praxis M. Mohr, Künzell, Tel. 0661 / 93368977
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Förstereien der Großgemeinde 

Revierleitung Eichenzell 
Kay N. Andresen 
Forsthaus Steinwand 1, 36163 Poppenhausen 
Tel. (0 66 58) 9 18 08 40, Mobil (0160) 741 00 45 
E-Mail: Kay.Andresen@forst.hessen.de 
Hess. Forstamt Hofbieber 
Thiergarten, 36145 Hofbieber 
Tel. (06657) 9632-0, Fax (06657) 96 32 40 
E-Mail: fahofbieber@forst.hessen.de 
Revierförsterei Thiergarten 
Lutz Ballin, Tel. (06657) 8345, Mobil (0160) 470 77 17 
Bereitschaftsdienst telefonisch auch an Wochenenden und dienstfrei-
en Tagen erreichbar. 
E-Mail: Lutz.Ballin@forst.hessen.de 

Telefonseelsorge Fulda 

Tel. (0800) 1 11 01 11 oder (0800) 1 11 02 22 
vertraulich, anonym, rund um die Uhr gebührenfrei 
SMOG-Line ... wähle (0800) 110 2222 
Die SMOG-Line, das Sorgentelefon für Schülerinnen, Schüler, Lehrerin-
nen, Lehrer, Eltern und alle, die sich mit Kindern und Jugendlichen be-
schäftigen. 
 

Schutzambulanz Fulda 

Kostenlose Hilfe für Opfer von Gewalttaten und Dokumentation 
von Gewaltfolgen – unabhängig von einer Strafanzeige. 
Vermittlung von individueller Unterstützung. 
Montag bis Freitag, 8–16 Uhr, Tel. (0661) 6006 6060. 
Otfried-von-Weißenburg-Str. 3, 36043 Fulda. 
www.schutzambulanz-fulda.de  
 

Wespenberatung 

Karl-Heinz Schmalz (Eichenzell, Rothemann), Tel. (06659) 2749 
Ewald Walter (Lütter, Rönshausen, Welkers, Melters), Tel. (06656) 1801 
Friedrich Agricola (Kerzell, Löschenrod), Tel. (06659) 2428 
 

Sozialdienst katholischer Frauen Fulda 

Rittergasse 4, 36037 Fulda, Telefon (0661) 8394-0 
E-Mail: info@skf-fulda.de, Homepage: www.skf-fulda.de 
Kostenlose Beratung unabhängig von Religionszugehörigkeit und 
Nationalität: 
Adoptionsdienst Tel. (0661) 8394 21 
Staatlich anerkannte Adoptionsvermittlungsstelle 
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 
Tel. (0661) 8394 16 
Beratung für Menschen mit seelischen Problemen und psychischen 
Erkrankungen 
Beratung gegen sexuelle Gewalt 
Fachberatung für Erwachsene Tel. (0661) 8394 15 
Fachberatung für Kinder/Jugendliche Tel. (0661) 8394 40 
Frauenhaus Fulda Tel. (0661) 9529525 
Täglich Rufbereitschaft rund um die Uhr 
Interventionsstelle Tel. (0661) 8394 14 
Ambulante Beratung gegen häusliche Gewalt 
Schwangerenberatung Tel. (0661) 8394 34 
Hilfe und Beratung vor und nach der Geburt eines Kindes; finanzielle 
Hilfsfonds, Beratung zu Pränatal-Diagnostik, sexualpädagogische 
Schulklassenarbeit, Kinderkleiderausgabe 
Beratungsstelle für Betreuungen (Betreuungsverein) 
Tel. (0661) 839422 
Gerichtlich bestellte Betreuungen, Beratung zu Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung 

Kirchliche Nachrichten 

Kath. Kirchengemeinde 
St. Peter und Paul, 
Eichenzell 

Dr.-Eduard-Stieler-Str. 1. 36124 Eichenzell 
Tel.: (0 66 59) 13 13, Fax: (0 66 59) 47 96 
E-Mail: pfaeichenzell@t-online.de 
Internet: www.katholische-kirche-eichenzell.de 
Pfarrer Guido Pasenow, Pfarrer Christian Schwierz und 
Pfarrer i. R. Bruno Kant, Diakon Winfried Böhm 
Gemeindereferentinnen: Beate Krenzer und Tanja Röbig 
Praktikant: Dirk Neumann 
Bürozeiten: Mo geschl., Di, Mi, Do, Fr 9–12 Uhr, Mi 15–18 Uhr 
In dringenden Fällen: Pfarrer Christian Schwierz Tel.: 01511 7580060 
E-Mail: fulda900@web.de 
 
Pfarrkirche St. Peter und Paul Eichenzell 

Freitag, 13.7. – Vom Wochentag 
18.00 Uhr Beichtgelegenheit 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet um Priester- und Ordensberufungen 
18.30 Uhr Heilige Messe 

für Aenne und Gustav Hartung 
für Leopold und Berta Gensler 
für Klara und Richard Schmitt 
für Hedwig und Hermann Sitzmann 
Amt zu Ehren des Hl. Judas Thaddäus 

Bei allen Intentionen sind die lebenden und verstorbenen Angehöri-
gen mit eingeschlossen. Messdiener-Gruppe 1 
 
Samstag, 14.7. 
L1: Am 7,12-15 L2: Eph 1,3-14 Ev: Mk 6,7-13 
17.30 Uhr Beichtgelegenheit 
18.00 Uhr Vorabendmesse zum Sonntag 

für Katharina Ebert (Jahrtagsamt) und für Paula Happ 
für Familie Adam Leibold 
für Alfred Vogel (z. Jahresgedächtnis) 
für Heinrich Mitzel 
für Berta Fischer und Emil und Ewald Fischer 
für Helga Bott, Emilie Storch und Irmgard Gerk 
für Maria Ortmann (Jahrtagsamt) und für Familie Ortmann und 
Goldbach 
für Familien Hütsch und Krieg 

Bei allen Intentionen sind die lebende und verstorbenen Angehörigen 
mit eingeschlossen. 
Nachprimiz von Simon Härting und Austeilung des Primizsegens 
Lek.: Iris Märtens, Messdiener-Gruppe 2 und 3 
Nach dem Gottesdienst verkauft die KAB Eichenzell Kaffee zu Guns-
ten der Kaffeebauern in Guatemala. 
 
Montag, 16.7. – Vom Wochentag 
19.30 Uhr ökum. Bibelgesprächskreis (Ev. Trinitatiskirche) 
Herzliche Einladung 
 
Mittwoch, 18.7. – Vom Wochentag 
14.30 Uhr Rosenkranzgebet für die Kranken der Pfarrei 
15.00 Uhr Heilige Messe 

für unsere Kranken 
Messdiener-Gruppe 2, anschl. Beisammensein im Pfarrsaal 
 
Freitag, 20.7. – Vom Wochentag 
18.00 Uhr Beichtgelegenheit 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet um Priester- und Ordensberufungen 
18.30 Uhr Heilige Messe 

für Anna Hillenbrand 
Messdiener-Gruppe 3 
 
Sonntag, 22.7. – 16. Sonntag im Jahreskreis   
L1: Jer 23,1-6 L2: Eph 2,13-18 Ev: Mk 6,30 - 34 
10.00 Uhr Hochamt 

für Elisabeth und Rudolf Greif 
Lek.: Beate Schneider, Messdiener-Gruppe 1 
Kollekte: Kirchbau in der Diaspora
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Anlässlich der Priesterweihe von Diakon Simon Härting 
SDB fuhren am Samstag, den 30.06.2018 zahlreiche Ge-
meindemitglieder aus Sannerz und Eichenzell nach Bene-
diktbeuern, um am Sonntag im dortigen Kloster an der  
feierlichen Messe teilzunehmen.  

Die Busfahrt dauerte ungefähr sechs Stunden, und die Zeit während 
der Fahrt wurde sich mit Kartenspielen, Filmen, oder einfach nur net-
ten Unterhaltungen vertrieben. Um ca. 18.00 Uhr erreichte der Bus bei 
herrlichem Sonnenschein endlich das Salesianserkloster in Benedikt-
beuern. Schnell wurden die Zimmer in der angeschlossenen Jugend-
herberge bezogen. Im Anschluss daran gab es in der Jugendherberge 
zum Abendessen Hähnchen mit Pommes. Nach dem Abendessen be-
suchte unsere Gruppe eine Vigil, die von Simon Härting vorbereitet 
worden war. Mit viel Musik und guten Liedern wurde Gott gedankt 
und sich auf den folgenden Tag vorbereitet. Den Abend ließen wir in 
einem Keller des Klosters bei guten Getränken ausklingen. 
Nach einer kurzen Nachtruhe gab es um 7.30 Uhr ein leckeres Früh-
stück. Die elf mitgereisten Ministranten aus Eichenzell, Löschenrod 
und Lütter begaben sich mit Dirk Neumann zur Sakristei, um bei der 
Priesterweihe zu dienen. Neben den drei Priesterkandidaten zogen ca. 
60 Priester und Mitbrüder sowie ca. 30 Ministranten in die überfüllte 
Barockbasilika von Benediktbeuern ein. Der Passauer Bischof Stefan 

Oster – selbst Salesianer Don Boscos – weihte neben Simon Härting 
noch zwei weitere Salesianer aus Österreich in einer feierlichen Messe 
zum Priester. Umrahmt wurde der Gottesdienst von einer Band und ei-
nem Chor. Im Anschluss an die Priesterweihe folgte im Innenhof des 
Klosters bei Getränken und Essen ein großer Empfang. Nachmittags 
spendeten die frischgeweihten Priester noch einen persönlichen Pri-
mizsegen. Danach begaben wir uns auf die Heimreise und erreichten 
um 21.30 Uhr Eichenzell. 
Abschließend kann man sagen, dass diese Fahrt allen Beteiligten viel 
Spaß gemacht hat und sich viele neue Freundschaften gebildet haben. 
Simon Härting war sichtlich gerührt von unserer Anwesenheit und 
großen Anteilnahme. 
Dank gebührt auch Gemeindereferentin Beate Krenzer und Praktikant 
Dirk Neumann für die gute Organisation. 
 

Löschenrod, 02.07.2018 Jonas Langstein  
 
Artikel: www.donbosco.de/Aktuelles/Gott-sei-Dank-Dreifache-Pries-
terweihe-bei-den-Salesianern-Don-Boscos 
Videoclip:  https://www.youtube.com/watch?v=DZbVrqKlCew 
Predigt von Bischof Stefan Oster:  
 https://stefan-oster.de/dient-dem-herrn-mit-freude-ueber-den-dienst-
des-salesia-nerpriesters/

Priesterweihe von Simon Härting in Benediktbeuern

Die Klosterkirche in BenediktbeurenSimon Härting: Zweiter von links

Die Besuchergruppe aus Eichenzell
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Auferstehungskirche Löschenrod 

Mittwoch, 11.7. – Hl. Benedikt v. Nursia 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
18.30 Uhr Heilige Messe 
 
Sonntag, 15.7. - 15. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Am 7,12-15 L2: Eph 1,3-14 Ev: Mk 6,7-13 
08.30 Uhr Heilige Messe 

für die Lebenden und Verstorbenen der Orte: 
Löschenrod, Eichenzell, Lütter, Rönshausen, Melters und Welkers 

Lek.: Tanja Krönung 
 
Montag, 16.7. – Vom Wochentag 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet in der Marienkapelle 
19.30 Uhr ökum. Bibelgesprächskreis in der Ev. Trinitatiskirche 
Herzliche Einladung! 
 
Mittwoch, 18.7. – Vom Wochentag 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
18.30 Uhr Heilige Messe 

für Käte Walewski, lebende und verstorbene Angehörige 
 
Sonntag, 22.7. – 16. Sonntag im Jahreskreis   
L1: Jer 23,1-6 L2: Eph 2,13-18 Ev: Mk 6,30 - 34 
10.00 Uhr Hl. Messe 

für Emil und Maria Diegelmann sowie für Monika Diegelmann 
für Adolf Dworschak, Johann und Martha Machnik 
für Klara und Hermann Wess und zur Danksagung 

Bei allen Intentionen sind die lebenden und verstorbenen Angehöri-
gen mit eingeschlossen. 
Lek.: Thomas Müller, Kollekte: Kirchbau in der Diaspora 
 
Hl. Familie Kirche Rönshausen  
(mit Melters)  

Donnerstag, 12.7. – Vom Wochentag 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet im Kirchenraum 
 
Sonntag, 15.7. - 15. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Am 7,12-15 L2: Eph 1,3-14 Ev: Mk 6,7-13 
10.00 Uhr Heilige Messe 

für Dieter und Bärbel Rößler 
für Rudolf Goldbach 
für Alexandra Jehn und Josef und Eugenie Jehn 

Bei allen Intentionen sind die lebenden und verstorbenen 
Angehörigen mit eingeschlossen.  
Lek.: Kathrin Schleicher 
 
Montag, 16.7. – Vom Wochentag 
19.30 Uhr ökum. Bibelgesprächskreis in der Ev. Trinitatiskirche 
 
Dienstag, 17.7. – Vom Wochentag 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
18.30 Uhr Heilige Messe 
 
Donnerstag, 19.7. – Vom Wochentag 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet im Kirchenraum 
 
Samstag, 21.7. 
17.30 Uhr Beichtgelegenheit 
18.00 Uhr Vorabendmesse zum Sonntag 
Lek.: Andrea Hartung, Kollekte: Kirchbau in der Diaspora 
 
Heilig Kreuz Kirche Welkers  

Donnerstag, 12.7. – Vom Wochentag 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
18.30 Uhr Heilige Messe 
 
Samstag, 14.7. 
L1: Am 7,12-15 L2: Eph 1,3-14 Ev: Mk 6,7-13 
17.30 Uhr Beichtgelegenheit 
18.00 Uhr Vorabendmesse zum Sonntag 

für Anna und Josef Diegelmann und Geschwister Roswitha und 
Irmtraud 
für Emanuel und Elfriede Köhler und Söhne 
zur Danksagung (Köhler)  

Montag, 16.7. – Vom Wochentag 
19.30 Uhr ökum. Bibelgesprächskreis in der Ev. Trinitatiskirche 
 
Dienstag, 17.7. – Vom Wochentag 
Rosenkranzgebet und Abendmesse entfällt 
 
Donnerstag, 19.7. – Vom Wochentag 
18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
18.30 Uhr Heilige Messe 
für Sabina Hasenau (zum Jahresgedächtnis) 
 
Sonntag, 22.7. – 16. Sonntag im Jahreskreis   
L1: Jer 23,1-6 L2: Eph 2,13-18 Ev: Mk 6,30 - 34 
08.30 Uhr Heilige Messe 

für die Lebenden und Verstorbenen der Orte: 
Welkers, Eichenzell, Lütter, Löschenrod, Rönshausen und Melters 

Kollekte: Kirchbau in der Diaspora 
 

Kath. Kirchengemeinde  
St. Jakobus, Büchenberg 
Zillbacher Str. 10, 36124 Eichenzell-Büchenberg 
Tel.: (0 66 56) 44 0, Fax: (0 66 56) 50 47 15 
E-Mail: sankt-jakobus-buechenberg@pfarrei.bis-
tum-fulda.de 
www.katholische-kirche-buechenberg.de 
Bürozeiten: Mi 8.45-10.30 Uhr, Fr 16.30-18.00 Uhr 
 
Sonntag, 15.07.18 15. Sonntag im Jahreskreis 
Döllbach 
08.30 Uhr Frühmesse als 

Jta. für Martin Baumann, leb. u. verst. Angehörige, 
Amt für Adolf Richter, 
Amt für Leb. u. Verst. der Familien Roth und Kleinhenz, 
Amt für Ludwig, Irma u. Erwin Belz, leb. u. verstorbene Angh. 
Amt zur Danksagung (Möller). 

Büchenberg 
10.00 Uhr Festfeier der Kirchweihe (12.07.1909) St. Jakobus 

Amt für Paul und Eva Happ; 
Jta. für Karl Belz, 
Amt zur Immerwährenden Hilfe im besonderen Anliegen. 
 

Dienstag, 17.07.18 
Zillbach 
19.00 Uhr Amt für Hermann und Paula Brähler. 
 
Mittwoch, 18.07.18 
Büchenberg 
07.40 Uhr Rosenkranz 
08.00 Uhr Amt nach der Meinung. 
09.30 Uhr Krankenkommunion. 
 
Donnerstag, 19.07.18 
Döllbach 
19.00 Uhr Amt für Lebende u. Verstorbene der Familien Bolz-Belz-
Semmler. 
 
Freitag, 20.07.18 Hl. Margareta 
Büchenberg 
17.00 Uhr Jta. für Helga Jahn. 
 
Samstag, 21.07.18 
Büchenberg 
17.30 Uhr Beichtgelgenheit 
18.00 Uhr Vorabendmesse 

Amt zur Danksagung – 80. Geburtstag Rainer Raab, 
Amt f. Leb. und Verst. d. Fam. Heil u. Hainer 
Amt für Happ u. Weißenstein, 
Jta. für Rudolf Wagner, Lebende und Verstorbene Wagner-Kretz, 
Amt für Rudolf Aha, 
Jta. für Hugo Möller und Margarete Hanke und verstorbene An-
gehörige. 

 
Sonntag, 22.07.18 16. Sonntag im Jahreskreis 
Döllbach 
08.30 Uhr Frühmesse als 

Jta. für Mechthild Weß.
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Kath. Kirchengemeinde 
Heilig Kreuz, Lütter 
36124 Eichenzell-Lütter, Strehlhofweg 3 
Tel.: (0 66 56) 85 25, Fax: (0 66 56) 50 33 29 
E-Mail: heilig-kreuz-luetter@pfarrei.bistum-ful-
da.de 
Internet: www.katholische-kirche-luetter.de 
Bürozeiten: Do. 17–18 Uhr, Fr. 8.30–10 Uhr 
 
Mittwoch, 11.07.: Hl. Benedikt von Nursia, 
Vater des abendländischen Mönchtums (um 547), 
Schutzpatron Europas 
19:00 Uhr Smovey-Training im Pfarrheim 
 
Donnerstag, 12.07.: Donnerstag der 14. Woche im Jahres-
kreis 
18:00 Uhr Smovey-Training im Pfarrheim 
 
Freitag, 13.07.: Freitag der 14. Woche im Jahreskreis 

keine heilige Messe 
 
Samstag, 14.07.: Samstag der 14. Woche im Jahreskreis 
13:00 Uhr BRAUTAMT mit TRAUUNG der Brautleute 

Johannes und Simone Schlag 
Messdiener: Gruppe A 
 
Sonntag 15.07. 15. Sonntag im Jahreskreis 
10:00 Uhr HOCHAMT 
Nachprimiz und Verabschiedung von Simon Härting 
1. Les.: Am 7, 12-15 / 2. Les.: Eph 1, 3-14 / Ev.: Mk 6, 7-13 

für lebende und verstorbene Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr Lütter 
für Peter und Berta Seufert und verstorbene Kinder 
für Hubert Müller 

Messdiener: Gruppe B, K (Herr J. Link), L (Frau A. Hohmann) 
Kollekte: für die Heizung 
 
Dienstag 17.07. Dienstag der 15. Woche im Jahreskreis 
08:00 Uhr Rosenkranzgebet für die Kranken der Pfarrei 
08:30 Uhr Heilige Messe 

für Reinhard Schleicher und lebende und verstorbene Angehöri-
ge der Familien Schleicher und Walter 

 
Freitag 20.07. Freitag der 15. Woche im Jahreskreis 

Das Pfarrbüro ist heute nicht besetzt. 
keine heilige Messe 

14:00 Uhr BRAUTAMT mit TRAUUNG der Brautleute 
Elisa Eisenach und Marc Leipold 

Messdiener: nach Absprache 
 
Samstag 21.07. 16. Sonntag im Jahreskreis 
18:00 Uhr VORABENDMESSE 
1. Les.: Jer 23, 1-6 / 2. Les.: Eph Eph 2, 13-18 / Ev.: Mk 6, 30-34 

als Jahresgedächtnis für Georg Jung 
als Jahresgedächtnis für Josef Caba 
für Gertrud Schütz 
für Oskar und Klara Brehl 
für Hans Schaub 

Messdiener: Gruppe C, K (Frau M. Eismann), L (Herr M. Bauer) 
Kollekte: Kirchbau in der Diaspora 
 
Pfarrbücherei: 

Vom 01. bis 24. Juli 2018 bleibt die Pfarrbücherei geschlossen! 
 

Kath. Pfarrei Hattenhof 

PFARRAMT HATTENHOF Neuhofer Str. 8, Tel.: (0 66 
55) 27 09 www.katholische-kirche-hattenhof.de 
E-Mail: sankt-kosmas-hattenhof@pfarrei.bistum-
fulda.de Pfarrbüro-Öffnungszeiten: Mo. geschlos-
sen, Di 10–12 Uhr, Mi 9–12 Uhr und 14–16 Uhr,Do 
und Fr 9–12 Uhr 
 
Die Homepage der Pfarrei Hattenhof, Rothemann und Kerzell finden 
sie unter www.katholische-kirche-hattenhof.de  

Wer Veröffentlichungen, Termine, Informationen, Fotos etc. für die Ho-
mepage der Pfarrgemeinde hat, möge dies bitte weiterleiten an fol-
gende E-Mail Adresse: homepage-pfarrgemeinde-hattenhof@gmx.de 
wir bemühen uns es zeitnah zu veröffentlichen. 
 
Mittwoch, 11.07.2018, Festtagsmesse, Schutzpatron v. Nur-
sia, weiß 
Hattenhof 
18:30 Uhr Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Festtagesmesse 

Amt f. Oskar Walter 
Amt f. Sylvia Wielender u. verst. Angeh. 

 
Donnerstag, 12.07.2018, Tagesmesse, Hll. Louis, Hl. Marie 
Zelie 
Rothemann 
19:00 Uhr Tagemesse 

Amt f. Leb. u. Verst. d. Kirchengemeinde 
 
Samstag, 14.07.2018, Vorabendmessse, Hl. Kamillus v. Lellis, 
grün 
Kerzell 
17:00 Uhr Vorabendmesse 

Jta. f. Anni Wolf 
Jta. f. Hermann u. Melania Möller 

Lektor: Anja Schnopp 
 
Sonntag, 15.07.2018, 15. Sonntag im Jahreskries, Mk 6,7-13, 
grün 
Kerzell 
13:30 Uhr Rosenkranzgebet in der Fatimakapelle 
Silbernes Priesterjubiläum von Pater Heribert Müller 
10:00 Uhr Hochamt-Dankgottesdienst mit Erzbischof Prof. Ludwig 
Schick 

Amt z. Ehren d. Hl. Familie zum Dank 
Amt f. Heinrich Müller, leb. u. verst. Angeh. 
Amt f. Frieda Tatarelis 
Jta. f. Maria Schäfer 

Nach der Messe sind alle recht herzlich ins Bürgerzentrum Rothe-
mann eingeladen 
 
Dienstag, 17.07.2018, Tagemesse, grün 
Kerzell 
18:00 Uhr Bücherei 
18:30 Uhr Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Tagesmesse 

Amt f. Hermann u. Maria Atzert 
Jta. f. Damian u. Ida Weber, leb. u. verst. Angeh. 

Rothemann 
15:00 Uhr Seniorentreffen im „alten” DGH 
 
Mittwoch, 18.07.2018, Tagesmesse, weiß 
Hattenhof 
18:30 Uhr Rosenkranzgebet 
19: 00 Uhr Tagesmesse 

Amt z. Ehren d. Hl. Blutes 
Amt f. Leb. u. Verst. d. Fam. Walter u. Leibold 
Amt f. Edelgard Huck, leb. u. verst Angeh. 

 

Ev. Kirchengemeinde  
Bronnzell-Eichenzell 
Friedenskirche 

Pfarrer Helge Abel, Wartburgstraße 1, 36043 Fulda, 
Tel.: 0661/42434, Fax: 0661/94 26 89 6,  
E-Mail: Helge.Abel@ekkw.de 
Gemeindebüro, Pfarrbezirk Bronnzell, Tel.: 0661/42434 
Öffnungszeiten: Donnerstag von 9.00-13.00 Uhr und 
1. und 3. Freitag im Monat: 14.00-17.30 Uhr 
 
Sonntag, 15. Juli, 7. Sonntag nach Trinitatis 
11.00 Uhr Gottesdienst, gehalten von Pfarrer Helge Abel 
 
Wochenspruch für die 29. Kalenderwoche: 
„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Haugenossen.“ Epheser 2,19
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Montag, 16. Juli 
19.30 Uhr Geschenkte Zeit, ökumenischer Bibelgesprächskreis im Ge-
meindezentrum Trinitatiskirche, angeleitet von Pfarrer Edwin Röder 
und Pfarrer i. R. Rudolf Zeller 
 
Donnerstag, 19. Juli 
18.00-20.00 Uhr Jugendtreff im Gemeindezentrum Eichenzell, Kon-
takt: Pfarrer Edwin Röder, Tel.: 6659-918692 oder Wiebke Haipeter, 
Tel.. 06659-618804 nach Absprache 
 
Sonntag, 22. Juli, 8. Sonntag nach Trinitatis 
9.30 Uhr Gottesdienst, gehalten von Lektorin Santra Heller-Schmitt 
 
Wochenspruch für die 30. Kalenderwoche: 
„Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit.“ Epheser 5,8b.9 
 
Trinitatiskirche 

 
Fasaneriestraße 7, 36124 Eichenzell  
(neben altem Friedhof), Pfarrer Edwin Röder,  
Roter Graben 4, 36124 Eichenzell, Tel.: 06659/918692,  
Fax: 06659/915867, E-Mail: Edwin.Roeder@ekkw.de; 
Öffnungszeiten:Donnerstag von 14.00-18.00 Uhr und 
jeden 2. u. 4. Freitag von 14.00-17.30 Uhr 
 
Samstag, 14. Juli 
10.15 Uhr Evangelische Andacht im Mehrgenerationenhaus der AWO 
in Eichenzell, gehalten von Pfarrer Helge Abel, dazu sind auch alle an-
deren Gemeindeglieder herzlich eingeladen. 
18.00 Uhr Abendgottesdienst vor dem Sonntag 7. Sonntag nach Trini-
tatis, gehalten von Pfarrer Helge Abel; kein Kindergottesdienst 
 
Wochenspruch für die 29. Kalenderwoche: 
„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Haugenossen.“ Epheser 2,19 
 
Montag, 16. Juli 
9.30 – 11.00 Uhr Moment mal – ökumenisches Frauentreffen, Kon-
takt: Frau Schirocky, Tel. 06659 / 4936 – in Absprache 
19.30 Uhr Geschenkte Zeit, ökumenischer Bibelgesprächskreis im Ge-
meindezentrum Trinitatiskirche, angeleitet von Pfarrer Edwin Röder 
und Pfarrer i. R. Rudolf Zeller 
 
Donnerstag, 19. Juli 
18.00-20.00 Uhr Jugendtreff im Gemeindezentrum Eichenzell, Kon-
takt: Pfarrer Edwin Röder, Tel.: 6659-918692 oder Wiebke Haipeter, 
Tel.. 06659-618804 nach Absprache 
 
Sonntag, 22. Juli, 8. Sonntag nach Trinitatis 
11.00 Uhr Gottesdienst, gehalten von Lektorin Santra Heller-Schmitt 
 
Wochenspruch für die 30. Kalenderwoche: 
„Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit.“ Epheser 5,8b.9 
 

Ev. Kirchengemeinde 
Flieden - Neuhof  
Internet: http://www.ekfn.de  
Pfarrbüro Flieden-Neuhof, Siglinde Schäfer, Tele-
fon: 0 66 55 - 27 02 
Albert-Schweitzer-Straße 5, 36119 Neuhof 
Öffnungszeiten: 
Montag & Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr, 
Dienstag & Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr.  
  
Pfarramt Neuhof 
(Büchenberg, Döllbach, Dorfborn, Mittelkalbach, Neuhof, Niederkal-
bach, Tiefengruben, Zillbach), Pfarrerin Annika Wölfel, Albert-
Schweitzer-Straße 5, 36119 Neuhof,Tel.: 0 66 55 - 91 83 59, 
E-Mail: pfarramt1.flieden-neuhof@ekkw.de 
Sprechzeit in den Sommerferien: nach Vereinbarung!  
 
Pfarramt Flieden 
(Buchenrod, Döngesmühle, Eichenried, Flieden, Hauswurz, Höf und 

Haid, Kauppen, Magdlos, Rommerz, Rückers, Schweben, Stork, Struth, 
Veitsteinbach, Weidenau), Pfarrer Holger Biehn, Gerhard-Benzing-
Straße 6, 36103 Flieden,Tel.: 0 66 55-749 353, Fax: 0 66 55-749 352, 
E-Mail: pfarramt2.flieden-neuhof@ekkw.de 
Sprechzeit in den Sommerferien: nach Vereinbarung!  
 
Veranstaltungen in Neuhof 
Sonntag, 15. Juli – 7. So. nach Trinitatis 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Biehn)  
 
Wochenspruch: 
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Hausgenossen. (Eph. 2, 19)  
 
Die Gruppen und Kreise treffen sich in den Sommerferien 
nur nach Absprache!  
 
Montag, 16. Juli 
19.00 Uhr Freundeskreis (Hilfestellung für Suchtkranke u. Angehörige)  
 
Mittwoch, 18. Juli 
16.00 Uhr Gottesdienst, in Mutter Teresa (Pfrin. Wölfel)  
 
Sonntag, 22. Juli – (8. So. nach Trinitatis) 
19.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Biehn) 
 
 
Veranstaltungen in Flieden  
 
Sonntag, 15. Juli – 7. So. nach Trinitatis 
08.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, in Flieden 
(Pfr. Biehn)  
11.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, in Rommerz 
(Pfr. i. R. Knieper)  
  
Die Gruppen und Kreise treffen sich in den Sommerferien 
nur nach Absprache!   
 
Sonntag, 22. Juli – (8. So. nach Trinitatis) 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
 

Vereine + Verbände 

Rhönklub Eichenzell  
Busfahrt zum Kreuzberg  
am 28.07.2018 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
Am Samstag, den 28.07.2018 findet die tradi-
tionelle Busfahrt zum Kreuzberg statt. 
Wir treffen uns zur Abfahrt am Samstag, den.28.07.2018 um 13.00 
Uhr an der Genoba-Bank in Eichenzell und fahren dann mit dem Bus 
zum Kreuzberg. 
Vom Parkplatz Kreuzberg/Rhön wandern wir zu unserem Gedenkstein 
auf den Kreuzberg-Gipfel. Hier wollen wir unseren verstorbenen 
Rhönklubmitgliedern, wie auch allen anderen Verstorbenen, Gefalle-
nen usw. in der weiten Stille der Natur gedenken. Anschließend Ab-
marsch zum Kloster Kreuzberg. Hier wollen wir einige Zeit in geselli-
ger Runde verbringen und die „Köstlichkeiten“ des „Heiligen Berges 
der Rhön“ genießen. 
Gegen 16.30 Uhr starten wir zu einer kleinen Wanderung. Am Wan-
derziel steht dann unser Bus für die Rückfahrt bereit. Unterwegs keh-
ren wir noch in einer Gaststätte zum Abendessen ein. 
Hierzu sind alle Wanderfreunde und Gäste (auch Nichtmitglieder) 
herzlichst eingeladen. 
Der Fahrpreis beträgt für Erwachsene für die Hin-und Rückfahrt 9,00 
€/ Person. Kinder bis 14 Jahre sind frei (evtl. ohne Sitzplatzanspruch). 
Wanderführung:  Hildegard Hartung, 06659/2431 und 

                      Familie Bernd Günder, 06659/1342 
Umgehende Anmeldungen mit Bezahlung des Fahrpreises nimmt die 
Reiseleitung, Elwin Müller, 06659/1435 entgegen. 
Es sind nur noch wenige Plätze frei! 
Frisch-Auf !
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TLV-Eichenzell  
Lauftreff 
Gabriela Bahr läuft in 
über 2.000m Höhe Halbmarathon auf der  
Seiser Alm 

Einen Halbmarathon der besonderen Art lief Gabi Bahr bei 
dünner Luft und gemütlicher Wärme bei 30 Grad mit Start 
und Ziel in Compatsch. 

Eingebettet in das UNESCO 
Welterbe der Dolomiten bilde-
te der 6.Seiser Alm Halbmara-
thon ein einmaliges Naturer-
lebnis und eine sportliche He-
rausforderung für die auf 700 
limitierte Freizeitsportler und 
Profis. 
Nach den ersten drei Asphalt-
Kilometern gab es nur noch 
Feld- und schmale Wanderwe-
ge, grüne Wiesen und steile 
Berge hoch, und auch wieder 
runter zu bewältigen. Insge-
samt schafften die Aktiven 
601 Höhenmeter in über 
2.000m Höhe. 
Auf Europas größter Hochalm 
erreichte Gabriela Bahr in 
2:39:23 Stunden einen tollen 
23. Platz ihrer Altersklasse 
W45. 
Ein Höhen-Halbmarathon der 
besonderen Art in einer tollen 
Urlaubsgegend in der autono-
men Provinz Bozen-Südtirol. 
 

Musikverein Lütter 
Sommerfest am 12. und 
13.08.2018 am  
Bürgerhaus 

Der Musikverein Lütter veranstaltet am 12. und 13.08.2018 sein dies-
jähriges Sommerfest am Bürgerhaus. 
 
Folgendes Programm ist vorgesehen: 
Sonntag, 12.8.: Tag der Blasmusik 

ab 11.00 Uhr Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück; 
musikalische Unterhaltung durch verschiedene Gastkapellen 
13.30 – 14.00 Uhr Auftritt der Flötengruppe des Musikverein 
Lütter, nachmittags Kaffee und Kuchen 

 
Montag, 13.8.: Festausklang mit dem Bläserchor Tonica  
Mackenzell  - dazu Haxen und Kesselfleisch 
Festbewirtung durch Johannes Link / Getränkevertrieb Menz 
 

kfd Rönshausen 
Termine  

Donnerstag, 19. Juli 2018 
kfd-Treff Ü60 
Wir treffen uns am Donnerstag, 19.07.2018 um 14.30 Uhr im Kirchen-
raum. Nach einem Impuls und etwas Gehirntraining sitzen wir noch 
gemütlich zusammen. Jede bringt das, was sie verzehren will selbst 
mit. Weitere Informationen bei Brunhilde Frohnapfel (Tel. 21 14) 
 
Mittwoch, 25. Juli 2018 - Melterswanderung 
Unsere traditionelle Wanderung nach Melters zu Kornelia Klüber fin-
det am Mittwoch, 25. Juli statt. Wir treffen uns um 18.00 Uhr am Park-
platz Bürgerhaus und laufen gemeinsam nach Melters. Zur Stärkung 
gibt es wieder Würstchen und Brot. Wer eine Fahrgelegenheit benö-
tigt, meldet sich bitte bei Marianne Haase (Tel.06659-2884). Die Ver-
anstaltung findet bei jedem Wetter statt! 

Dienstag, 31. Juli 2018 
Tinkturen und Verreibungen aus Heilpflanzen 
Heilpflanzen wirken – keine Frage, es gibt vielfältigste gute Erfahrun-
gen damit. Doch auf die Verarbeitung kommt es an, worauf ist zu ach-
ten, beim Sammeln, beim Zerkleinern, beim Ansetzen. An diesem 
Abend werden Sie dazu wichtige Informationen erhalten und natür-
lich wird auch die praktische Umsetzung dabei sein, denn so lernt es 
sich am Besten. 
Dienstag, 31. Juli 2018 von 18.30 - 21.00 Uhr 
27,00 € (inkl. Rezepte, Material etc...) 
Bitte bis zum 20.07.2018 bei Ulla Müglich (61 81 44) oder  
Andrea Hartung (47 14) anmelden 
 
Mittwoch, 1. August 2018  
Cocktailabend bei Marianne und Kathrin 
Auch in diesem Jahr laden wir euch wieder zum Cocktailabend bei 
Marianne und Kathrin ein. Wir treffen uns ab 19.30 Uhr um wieder 
verschiedene Cocktails zu mixen. Die Kosten werden umgelegt. Die 
Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. 
 
Freitag, 3. August 2018  
Fahrradtour /Wanderung zum Weikardshof  
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam eine Fahrradtour/ 
Wanderung unternehmen. Kinder und Jugendliche sind dazu herzlich 
eingeladen.  Alle, die mit dem Fahrrad fahren wollen, melden sich bit-
te bei Liene Leibold Tel. 5466 an.  Abfahrt nach Absprache. 
Wer zum Weikardshof laufen möchte: Treffpunkt ist um 18.00 Uhr am 
Parkplatz Bürgerhaus. Von hier fahren wir nach Lütter zum Sportplatz 
und laufen zum Weikardshof. Wer möchte kann auch direkt zum Wei-
kardshof kommen. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. 
 
Dienstag, 29. August 2018 
Spieleabend 
ab 19.30 Uhr im Frauenraum. Spiele bitte mitbringen. 
 

kfd Rothemann 
Ausflug nach Kassel 

Unser diesjähriger Tages-
ausflug, Samstag, 21. Ju-
li 2018, führt uns mit der 
Bahn nach Kassel. Treff-
punkt für alle, die einen 
schönen Tag verbringen 
wollen, ist um 7.30 Uhr an 
der Sankt-Barbara-Kirche. 
Von dort geht es in Fahrge-
meinschaften nach Fulda 
zum Bahnhof. In Kassel an-
gekommen, möchten wir 
zunächst den einmaligen 
Bergpark Wilhelmshöhe 
mit dem Wahrzeichen der 

Stadt Kassel, dem Herkules, sowie der Löwenburg erkunden. Bevor 
wir zurück in die Innenstadt fahren, besteht die Möglichkeit zu einem 
gemeinsamen Mittagessen. Der Nachmittag steht dann zur freien Ver-
fügung, denn Kassel bietet eine Menge um sich die Zeit zu vertreiben: 
Durch Geschäfte schlendern, ein nettes Café besuchen, ein Museum 
besichtigen... Die Rückfahrt ist für ca. 18 Uhr geplant – Ankunft in Ful-
da gegen 19.40 Uhr. Für Fahrtkosten und Eintritte fallen ca. 17,- Euro 
an, bitte den Be-
trag passend be-
reithalten. Für 
die Zugfahrt wird 
ein gültiger Per-
sonalausweis be-
nötigt. Wir freu-
en uns sehr auf 
eure Anmeldun-
gen. Diese neh-
men Agnes Böse 
(Tel. 2630) oder 
Jutta Flügel (Tel. 
4180) bis spätes-
tens 15. Juli 
2018 entgegen.

Gabi Bahr im Ziel

Ein Spaziergang im Park  
 Bilder:© Kassel Marketing GmbH

Der Herkules - viel mehr, als nur eine Se-
henswürdigkeit.
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Wander- und Radsport-
freunde Welkers 
14.07.2018 - Ganztägige 
Rennradtour in den nördli-
chen Spessart 

Streckenlänge 108km, 980 Höhenmeter 
Tourguide: Achim Hilfenhaus 

Wir treffen uns um 10 Uhr an der Sitzbankgruppe am Sportplatz. Ge-
meinsam starten wir über Rothemann und Hattenhof zunächst nach 
Neuhof und weiter nach Mittelkalbach. Ab jetzt gewinnen wir konti-
nuierlich an Höhe und gelangen nach Eichenried. Für eine Rennrad-
tour ist es die perfekte Gegend: gut asphaltierte Straßen, minimaler 
Verkehr und das immer wieder auftauchende Panorama der Rhön sor-
gen für beste Laune. Der näherkommende Sparhöfer Küppel markiert 
mit 578m den höchste Punkt der Tour. Dort besteht in der Gaststätte 
„Zum Taufstein” die erste Einkehrmöglichkeit. 
 
Gut gestärkt fahren wir weiter Richtung Süden und erreichen das Ba-
saltwerk Schlinges. Dieses können wir problemlos mit unseren Renn-
rädern durchfahren, der Straßenbelag bleibt immer asphaltiert. Nach 
einigen Kilometern durch zahlreiche Waldabschnitte fahren wir ser-
pentinenartig hinunter nach Sterbfritz auf etwa 370m Höhe. Damit 
haben wir Sinntal erreicht. Über Breunings, Neuengronau, Altengro-
nau, Jossa und Mernes sind wir im Kinzigtal angekommen und gelan-
gen in Bad Soden-Salmünster zum südlichsten Punkt der Route. Ab 
jetzt geht es auf der alten B40 zurück Richtung Heimat. Auch hier tref-
fen wir auf beste Straßenverhältnisse und überschaubaren Verkehr. In 
Schlüchtern legen wir die zweite Rast ein bevor als letzte Anstren-
gung der Aufstieg zum Distelrasen (370m) folgt. Über Flieden und 
Neuhof haben wir unseren Heimatort Welkers wieder im Blickfeld.  
 
Diese Tour erfordert eine solide Kondition und wartet mit Steigungen 
von bis zu 14% auf. Die Anstrengung wird aber belohnt mit herrli-
chen, überiwiegend ruhigen Landschaften. Zudem können wir auch 
einmal fernab der üblichen Strecken neue Impressionen gewinnen. 
 
Samstag, 08.09.2018 - Vereinsausflug nach  
Lichtenfels am Main 

Liebe Wander- und Radsportfreunde,  
Ziel unseres diesjährigen Ausfluges ist der Main. Nach un-
serer Anfahrt nach Lichtenfels am Main haben wir ein Floß 
gechartert. Für die gut 2 ½ stündige Tour mit dem hoch-
massiven 36-Tonnen-Floß konnten wir keinen idealeren 
Startpunkt finden, denn die zunächst gemächliche Fahrt 
auf dem dort aufgestauten Main gewährt uns einen wun-
derbaren Blick auf Kloster Banz, dem die Basilika Vierzehn-
heiligen gegenüber liegt. Wirklich unvergessliche Eindrü-
cke von diesem paradiesischen Flusstal! 

Start und Treffpunkt ist in Welkers am Parkplatz der Kirche.  
Das Tagesprogramm ist wie folgt vorgesehen: 
• 08:00 Uhr Abfahrt mit dem Bus 
• 10:30 Uhr Ankunft in Lichtenfels 
• 11:00 Uhr: Beginn unserer 2,5 stündigen Floßfahrt auf dem 

Main. Zünftiges Liedgut und temperamentvolle Musikanten 
werden sich unserer Gruppe anpassen. Hierzu gibt es Getränke 
aller Art, unter anderem auch süffige Biere und deftige Speisen. 
An Bord wird gegrillt, es gibt aber auch vegetarische Alternati-
ven. 

• 14:00 Uhr: Weiterfahrt nach Nordheim am Main 
• 15:30 Uhr: Ankunft in Nordheim am Main. Besuch des Weinfes-

tes in Nordheim. Fränkische Spezialitäten und eine reiche Aus-
wahl an Weinen von 9 Nordheimer Weingütern – darunter so 
mancher seltene Tropfen – sorgen für einen unvergesslichen 

Aufenthalt an der Mainschleife. 
• 21:00 Uhr: Rückfahrt nach Welkers mit Stopp in Eichenzell – An-

kunft gegen 22:30 Uhr 
 
Teilnahmepreise: 
Mitglieder: 35 € je Person  
Nichtmitglieder: 48 € je Person (nur bei freien Plätzen)  
Vereins-Mitglieder unter 18 Jahre und Schüler/Studenten darüber: 18 
€ je Person 
Im Teilnahmepreis sind enthalten: 
- Hin- und Rückfahrt per Bus  
- Floßfahrt auf dem Main  
- Fahrt nach Nordheim am Main  
Der Ausflug wird aus der Vereinskasse bezuschusst.  
 
Die Anmeldung erfolgt durch Überweisung des Teilnahmepreises aller 
Teilnahmer auf das Konto des Vereins:  
IBAN DE41 5306 0180 0102 2038 55 
Verwendungszweck: Ausflug 2018 + Namen der Teilnehmer 
Anmeldeschluss ist der 31.07.2018. 
Über eine rege Teilnahme freut sich 

Der Vorstand 
 
 

Vandalismus an der Sitzbankgruppe in der Ro-
themanner Straße in Welkers / ehem. Forsthaus / 
Hinweise erbeten! 
In den vergangenen Jahren haben wir in Welkers zwei überdachte 
Sitzbankgruppen aufgestellt, um den Gästen und Radfahrern, die ent-
lang des R1 durch unseren Ort kommen, einen Platz zum Verweilen 
anzubieten. Gepflegte und einladende Einrichtungen sollen dies sein, 
die zudem auch immer gerne durch die Welkerser selbst genutzt wer-
den können. 
 
Leider sind nun dort wiederholt junge Erwachsene am Werk, die die 
Sitzbankgruppen für lautstarke Feiern mißbrauchen. Zuletzt arteten 
die Trinkgelage mit außerordentlichen Lärm, Verschmutzungen und 
blinder Zerstörungswut aus. Ohne jedweden Respekt vor dem Eigen-
tum anderer wütenden dort die Randalierer. Nachdem bereits vor vier 
Wochen die Tischplatte verbrannt wurde, beschädigten die Jugendli-
chen in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2018 auf mehreren Metern 
den Jägerzaun des ehemaligen Forsthauses, verteilten Scherben, Ziga-
rettenkippen und Unrat auf dem Zuweg und Rasen. Den Passanten 
bot sich durch kaputtgeworfene Bierflaschen, Zigarettenschachteln 
und zerbrochene Zaunlauten ein Bild der Verwüstung.  
 
Nichts ist dagegen einzuwenden, wenn sich an den Sitzbankgruppen 
getroffen und die Einrichtungen dabei pfleglich behandelt wird. Völlig 
unverständlich für uns ist jedoch, wenn sich jemand an dem ehren-
amtlich für die Allgemeinheit bereitgestellten Vereinseigentum in 
blinder Wut vergreift und großen Schaden anrichtet. Wir haben uns 
daher entschlossen, die Sachbeschädigung zur Anzeige zu bringen. 
Hinweise nehmen wir unter Telefon 06659/186581 entgegen. 
 

Der Vorstand 

Wissenswertes 

Poesie zum Sonnenuntergang mit den 
„STERNEN-POETEN 2018“ in Rhön und 
Vogelsberg 
Poetisches Erzähltheater unter dem Sternenzelt 

Die „STERNEN-POETEN“, Poesie zur Sommernacht, ist eine 
neue, in Deutschland wohl einzigartige Literatur - Open – 
Air – Veranstaltungsreihe, die sehr erfolgreich im letzten 
Jahr mit mehr als 2500 Besuchern in der Region begann. 

Diesmal findet sie wieder vom 21. Juli bis 18. August 2018 im Bio-
sphärenreservat Rhön (Franken und Hessen), im Vogelsberg und im 
Labyrinth am Mainradweg statt.  
Es gibt insgesamt sechs Veranstaltungen. Der Eintritt ist frei ! Bei eini-
gen VA wird um eine Spende gebeten.

Seniorentreffen Rothemann 

Das nächste Seniorentreffen findet am Dienstag, 17. Juli 
2018, ab 15:00 Uhr, im „alten“ Bürgerhaus statt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Rosi und Erich
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Das Poetische Erzähltheater richtet sich an Jugendliche und Erwach-
sene. Was die Zuhörer erwartet ist wundervoll: Die beiden fränkischen 
Schauspieler Peter Hub und Christine Hadulla tragen Gedichte und ly-
rische Texte, Nacht- und Sternenpoesie von Ringelnatz, Christian Mor-
genstern, Erick Kästner, Goethe und Schiller vor. Man liegt im Schlaf-
sack da und genießt einfach den Sommerabend. 
Vermischt mit den Eindrücken der Umgebung, dem Wind, der unterge-
henden Sonne und dem aufziehenden Sternenhimmel, kehrt Harmo-
nie und Stille ein. Konturen schwinden und man wird eins mit der Na-
tur. Zudem wird man im Juli und August so manche Sternschnuppe 
bewundern können. Wir folgen Peter Hub und Christine Hadulla auf 
eine literarische „Reise in die Nacht“. Schöne Worte, Gedanken von 
großen Dichtern, ein Fest für die Sinne. Eine Anregung zum Nachden-
ken und Entspannen. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Für ihr 
Poetisches Erzähltheater besuchen sie schöne Berge und Plätze der 
Region. Am Schulzenberg erinnern wir mit Aufnahmen an die „Nächte 
der Poesie“, die vor 21 Jahren mit Rudolf H. Herget begannen. 
Die Abendveranstaltungen dauern ein bis 2 Stunden. Eine Bewirtung 
ist am Frickenhäuser See im Seecafé und auf der Trimburg vorhanden. 
Zu jeder Poesie - Veranstaltung empfiehlt es sich einen Schlafsack, 
Isomatte, evtl. Campingstuhl, Plane, wetterfeste Kleidung, festes 
Schuhwerk, Teelichte, Taschenlampe und evtl. Verpflegung mitzubrin-
gen. Eine Bestuhlung ist nicht vorhanden! 
Das kostenlose Programm liegt seit Juni in den Touristinformationen 
in den Landkreisen RhönGrabfeld, Fulda und dem Vogelsberg aus. 
Unter www.sternen-poeten.de finden Sie alle Informationen, Termine 
und den aktuellen Programmflyer als Download. 
 
Hier die genauen Termine: 
Samstag, 21.07, Burgruine Wartenberg – Angersbach, 20 – 21.30 Uhr 
Samstag, 11. 08, Frickenhäuser See (bei Bastheim), 21 – 22.30 Uhr 
Sonntag, 12.08, Labyrinth am Mainradweg (bei Bergrheinfeld), 20 – 
21.30 Uhr 
Dienstag, 14.08, Trimbug (bei Hammelburg), 20 – 22 Uhr 
Freitag, 17.08, Kaliberg Neuhof, 18.45 – 19.45 Uhr 
(Einlass am Tor 2 von 17.45 – 18.30 Uhr, dann 25 – 40 Min. Fußweg) 
Bei regnerischem Wetter im Gemeindezentrum Neuhof 
Samstag, 18. 08, Schulzenberg Fulda – Haimbach, 20 – 23 Uhr 
Bei regnerischem Wetter wird die Veranstaltung auf den 25.8. verlegt!

Online - 
Patientenverfügung: 
Teurer ist nicht immer 
besser 
Verbraucherzentrale Hessen beteiligt sich an 
Untersuchung kostenpflichtiger Angebote – Be-
ratungsangebot am 18.07.2018 

Kostenpflichtige Online-Patientenverfügungen verspre-
chen eine schnelle, professionelle Erstellung individuell 
passender Unterlagen. Dabei reichen die Preise von 10 bis 
140 Euro und die Bandbreite der Angebote vom reinen 
Download der Formulare bis hin zum persönlichen Kontakt 
mit Experten. Die Verbraucherzentralen haben das Ge-
schäftsmodell unter die Lupe genommen und festgestellt: 
Teurer ist nicht immer besser. 

Eine Patientenverfügung legt den Willen des Patienten zu möglichen 
medizinischen Behandlungssituationen in der Zukunft fest. Damit das 
möglich ist, macht der Patient vorsorglich Angaben zu häufig auftre-
tenden Behandlungssituationen. Kostenpflichtige Online-Angebote 
können dazu durchaus eine rechtswirksame Festlegung der eigenen 
Wünsche leisten.  
„Allerdings gibt es keinen Grund für die Annahme, die Formulierun-
gen in einer Online-Patientenverfügung seien besser als gängige Vor-
drucke, die Verbraucher bei Ministerien erhalten, aus dem Internet 
kostenfrei zum Ausfüllen herunterladen oder im Buchhandel kaufen“, 
so Daniela Hubloher, Medizinerin und Patientenberaterin bei der Ver-
braucherzentrale Hessen, die an der bundesweiten Untersuchung von 
elf kostenpflichtigen Online-Angeboten federführend beteiligt war. 
 
Dabei stellten die Verbraucherzentralen fest, dass die meisten online 
angebotenen Patientenverfügungen mit den kostenlos erhältlichen 
Textbausteinen des Bundesjustizministeriums übereinstimmen. Kri-
tisch sind Angebote zu betrachten, die eine Optimierung erprobter  

Patientenverfügungsmuster versprechen. Die Verbraucherzentralen 
konnten sich von einem Mehrwert solcher Angebote nicht überzeu-
gen. Im ungünstigsten Fall können wortreiche Erweiterungen gängi-
ger Formulierungen sogar Zweifel aufwerfen, wenn die Breite der For-
mulierungen als Unsicherheit des Verfassers interpretiert wird. Dann 
wäre der höhere Preis für eine solche Optimalversion schlecht inves-
tiert. 
 
Als bedenklich bewerten die Verbraucherzentralen zudem Stil und In-
halt zahlreicher Werbetexte. Häufig schüren diese die Angst der Ver-
braucher, der Medizin ohne die beworbene Patientenverfügung hilflos 
ausgesetzt zu sein.  
„Dabei ist gerade ein kühler Kopf bei der Erstellung einer Patienten-
verfügung die beste Garantie für eine nachvollziehbare Bekundung 
des eigenen Willens“, so Expertin Daniela Hubloher. 
 
Die Verbraucherzentrale Hessen bietet in Ihrer Beratungs-
stelle Fulda, Karlstr. 2, persönliche Beratungen zum Thema 
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung an. Der nächste Termin findet am 18. Juli statt.  
 
Eine Terminvereinbarung für das kostenpflichtige Angebot 
unter (0661) 24 10 26 oder (069) 972010-900 ist erforderlich. 
Über die Website www.verbraucherzentrale-hessen.de  
besteht ab sofort auch die Möglichkeit, Beratungstermine 
schnell und unkompliziert online zu buchen.  
Auch Hintergrundinformationen zu den o. g. Themen sind 
dort zu finden. 
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